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Für Anleger am Bernkastler Platz * PROVISIONSFREI * 4 Zimmer mit Loggia, Gäste-
WC, Aufzug

Allgemeine Daten

Adresse: Leonorenstraße 67, 12247 Berlin
Stadtteil: Lankwitz
Bezirk / Stadtbezirk: Steglitz-Zehlendorf
Objektnummer: B-Leon67-WE23KA
Wohnfläche ca.: 96 m²
Zimmer: 4
Verfügbar ab: vermietet

Zusatzinformationen

Wohnungstyp: Dachgeschoss
Etage: 3
Etagenanzahl: 3
Anzahl Schlafzimmer: 3
Anzahl Badezimmer: 1
Vermietet: Ja

Merkmale/Ausstattung

Balkon/Terrasse, Keller, Gäste-WC, Personenaufzug, Badewanne

Bausubstanz und Energieausweis

Objektzustand: Gepflegt
Ausstattungsqualität: Normal
Baujahr: 1986
Energieausweis: Liegt vor
Erstellungsdatum: Ab 1. Mai 2014
Energieausweistyp: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 164,55 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse: F
Wesentliche Energieträger: Öl
Heizungsart: Zentralheizung

Kosten

Kaufpreis: 299.800,00 €
Hausgeld: 584,00 €
Provision: Nein
Mieteinnahmen pro Monat: 841,91 €
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Objektbeschreibung

Diese wohlgeschnittene 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im Dachgeschoss und ist mit dem Aufzug bequem zu erreichen. Mit drei 
fast gleich großen Schlafzimmern, einem gemütlichen Wohnbereich mit Zugang zur Loggia, einem separierten Kochbereich mit 
Essplatz, einem Wannenbad und Gäste-WC sowie einem Abstellraum lässt sich hier gut wohnen. Ein langjähriger Mieter zahlt eine 
Netto-Miete in Höhe von 10.102,92 € p.a. Dies entspricht einer Mietrendite von 3,37 %. Aufgrund der Kündigungssperre kann 
diese Wohnung nicht zum Selbstbezug genutzt werden.

Das im Jahr 1986 erbaute Wohn- und Geschäftshaus befindet sich in beliebter Lage in Lankwitz am Bernkastler Platz. Die Anlage 
umschließt einen begrünten Innenhof mit Spielplatz für die Kleinen. Eine Instandsetzung der Fassade inkl. Balkonsanierung sowie 
eine Renovierung der Treppenhäuser mit Erneuerung der Hauseingangstüren, Klingel- und Briefkastenanlage fand in 2020 statt.
Die 26 Wohnungen verteilen sich auf vier Eingänge vom 1. OG bis DG. Im Erdgeschoss befinden sich Gewerbeeinheiten. Alle 
Wohnungen haben funktionale Grundrisse mit Balkon/Loggien. Selbstverständlich gehört zu jeder Wohnung ein Kellerabteil im 
Untergeschoss. In zwei Eingängen befinden sich Aufzugsanlagen. Für den Stellplatzkomfort sorgen Tiefgaragenplätze und ein 
Hausmeisterdienst kümmert sich um Ordnung und Sauberkeit.

Ausstattungsbeschreibung

•        Für Anleger!! Nicht zum Selbstbezug!!
•        begehrte Lage am Bernkastler Platz
•        4-Zimmer-Wohnung
•        Dachgeschoss 
•        Aufzug 
•        ca. 95,78 m² Wohnfläche
•        großzügige Raumaufteilung
•        Loggia
•        gepflegter Zustand 
•        Bad mit Wanne
•        Gäste-WC
•        Abstellraum
•        Kellerraum im Untergeschoss
•        Hausgeld: 584,00 €/Monat – davon umlagefähig: 327,00 €
•        Netto-Mieteinnahme/Monat: 841,91 €
•        der Mieter zahlt zurzeit Nebenkosten in Höhe von 387 €/Monat
•        für den Käufer provisionsfrei

Gerne zeigen wir Ihnen alles persönlich! Kontaktieren Sie uns jetzt!

Hinweis! Da die Wohnung vermietet ist, können wir Ihnen leider keine Innenaufnahmen zeigen.

Lagebeschreibung

In beliebter Lage in Lankwitz gegenüber dem Bernkastler Platz, einer ausgedehnten Parkanlage, und nahe dem Rathaus finden 
Sie dieses Wohn- und Geschäftshaus. Die Infrastruktur ist hervorragend. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, 
Apotheken, Ärzte, Schulen und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr erreichen Sie fußläufig in wenigen Minuten.

Vom S-Bahnhof Lankwitz sind Sie in ca. 20 Minuten im Zentrum von Berlin oder in etwa fünf Minuten an der beliebten 
Einkaufsmeile Schloßstraße in Steglitz. Ein weiteres Highlight des Standortes ist die Nähe zum Kurfürstendamm im benachbarten 
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Der Ku’damm gehört zu den berühmtesten Straßen der Welt.

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist ein äußerst beliebter und attraktiver Bezirk mit vielen Sehenswürdigkeiten, Seen, Wäldern und 
vielfältigen kulturellen Angeboten.
Lankwitz ist ein ruhiger Ortsteil im Osten dieses Bezirks, in der man sich von dem Trubel der Großstadt erholen kann. Die 
Gemeinde punktet mit attraktiven und großflächigen Naherholungsgebieten, wie den als Rosengarten bezeichneten Bernkastler 
Platz oder die Grünanlage Bernecker Weg – Kamenzer Damm, den über 10 Hektar großen und sehr beliebten Gemeindepark. Für 
ausgedehnte Spaziergänge lädt ebenfalls der nahe gelegene Teltowkanal mit seinen hervorragend ausgebauten Uferwegen ein.

Sonstiges

Hinweis zur Terminvereinbarung:
Aufgrund der Corona-Situation werden Besichtigungstermine nur unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
durchgeführt. Bitte haben Sie Verständnis, dass es dadurch zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann.

Kontakt

Ansprechpartner: Herr Christian Ellwardt
Adresse: Else-Lasker-Schüler-Str. 22, 10783 Berlin
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Grundriss



Seite 4 von 5

Der Grundriss kann von den tatsächlichen Gegebenheiten im Einzelfall abweichen.
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Ergänzende Links

 WERTGRUND Homepage (https://www.wertgrund.de)

 Besuchen Sie uns auf Facebook! (https://www.facebook.com/wertgrund)

 WERTGRUND auf YouTube (https://www.youtube.com/user/WERTGRUND)

 Folgen Sie uns auf Instagram (https://www.instagram.com/wertgrund_immobilien)

https://www.wertgrund.de
https://www.facebook.com/wertgrund
https://www.youtube.com/user/WERTGRUND
https://www.instagram.com/wertgrund_immobilien


 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1  

1 
Gültig bis: 

Registriernummer 2 
(oder: „Registriernummer wurde beantragt am...“)

Gebäude 
Gebäudetyp 

Gebäudefoto 
(freiwillig) 

Adresse 

Gebäudeteil 

Baujahr Gebäude 3 

Baujahr Wärmeerzeuger 3, 4 

Anzahl Wohnungen 

Gebäudenutzfläche (AN)  nach § 19 EnEV aus der Wohnfläche ermittelt 

Wesentliche Energieträger für 
Heizung und Warmwasser 3 

Erneuerbare Energien Art: Verwendung: 

Art der Lüftung/Kühlung  Fensterlüftung 
 Schachtlüftung 

 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
 Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung 

 Anlage zur 
Kühlung 

Anlass der Ausstellung 
des Energieausweises 

 Neubau 
 Vermietung/Verkauf 

 Modernisierung 
 (Änderung/Erweiterung) 

 Sonstiges 
(freiwillig) 

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von 
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen 
Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermögli-
chen (Erläuterungen – siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4). 

 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie-
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind 
freiwillig.  

 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. 

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch  Eigentümer  Aussteller 
 Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe). 

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises 
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das 
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, 
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. 

Aussteller 

Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers 

1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Änderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der 
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren 
Eingang nachträglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben möglich 4 bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation 

18.11.2013

BE-2019-002630582

03.04.2029

Mehrfamilienhaus

Leonorenstr. 67/ Bernkastlerstr. 2, 4, 12247 Berlin

Gesamt

1986

1995

26

2596,80 m² x

Heizöl

Keine Keine

x

x

x

x

04.04.2019

Harsche-Energieberatung
Inh. Roland Harsche

(geprüfter Gebäudeenergieberater

Öko-Zentrum NRW)

Von-Lassaulx-Straße 44, 53424 Remagen



 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1  

2 

Angaben zum EEWärmeG 5
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des 
Wärme- und Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) 

Art: Deckungsanteil: % 

% 

% 

Ersatzmaßnahmen 6
Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die 
Ersatzmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 
EEWärmeG erfüllt. 
 Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG 

verschärften Anforderungswerte der EnEV sind 
eingehalten. 

  Die in Verbindung mit § 8 EEWärmeG um   % 
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind 
eingehalten. 

Verschärfter Anforderungswert 
Primärenergiebedarf:  kWh/(m²·a) 
Verschärfter Anforderungswert  
für die energetische Qualität der 
Gebäudehülle HT´: W/(m²·K) 

Vergleichswerte Endenergie 

   7

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren 
Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs 
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen 
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen 
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische 
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN), die im 
Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. 

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer 2 
(oder: „Registriernummer wurde beantragt am...“) 

Energiebedarf 

Anforderungen gemäß EnEV 4 Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren 

Primärenergiebedarf 
Ist-Wert kWh/(m²·a) Anforderungswert kWh/(m²·a)  Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 

Energetische Qualität der Gebäudehülle HT‘  Verfahren nach DIN V 18599 

Ist-Wert W/(m²·K) Anforderungswert W/(m²·K)  Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV 

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)  eingehalten  Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV 

Endenergiebedarf dieses Gebäudes 
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]  kWh/(m²·a) 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige Angabe 
4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau 
6 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG 7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus 

CO2-Emissionen 3 kg/(m²·a) 

0 25  50   75 100 125 150  175   200     225    >250 
A+ A B D F G E H C 

18.11.2013

BE-2019-002630582

A+ A B C D E F G H
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250



 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1  

3 

Vergleichswerte Endenergie 

4

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich 
auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und 
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt 
wird. 
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme 
beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten, 
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer 
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit 
Kesselheizung zu erwarten ist. 

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer 2  
(oder: „Registriernummer wurde beantragt am...“) 

Energieverbrauch 

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
[Pflichtangabe für Immobilienanzeigen] kWh/(m²·a) 

Verbrauchserfassung – Heizung und Warmwasser 
Zeitraum 

Energieträger 3 
Primär-
energie-

faktor 

Energieverbrauch 
[kWh] 

Anteil 
Warmwasser 

[kWh] 

Anteil Heizung 
[kWh] 

Klima 
faktor 

von bis 

Erläuterungen zum Verfahren 
Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind 
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen größer ist als die 
Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des 
Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.  

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 
3 gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser- oder Kühlpauschale in kWh 4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus 

0 25  50   75 100 125 150  175   200     225    >250 
A+ A B D F G E H C 

18.11.2013

BE-2019-002630582

A+ A B C D E F G H
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
164,55 kWh/(m²*a)

181,00 kWh/(m²*a)
Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

164,55

01.01.2015 31.12.2015 Heizöl 1,10 350150,00 63027,00 287123,00 1,13

01.01.2016 31.12.2016 Heizöl 1,10 451400,00 81252,00 370148,00 1,11

01.01.2017 31.12.2017 Heizöl 1,10 366260,00 65926,80 300333,20 1,12



 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1  

4 Empfehlungen des Ausstellers 
Registriernummer 2 
(oder: „Registriernummer wurde beantragt am...“) 

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung 
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind   möglich   nicht möglich 

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen 

Nr. Bau- oder 
Anlagenteile 

Maßnahmenbeschreibung in 
einzelnen Schritten 

empfohlen (freiwillige Angaben) 

in 
Zusammenhang 

mit größerer 
Modernisierung 

als 
 Einzel-
maß-

nahme 

geschätzte 
Amortisa-
tionszeit 

geschätzte 
Kosten pro 
eingesparte 

Kilowatt-
stunde 

Endenergie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt 

Hinweis:    Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information. 
 Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung. 

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind 
erhältlich bei/unter: 

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 

18.11.2013

BE-2019-002630582

x

1
Dach Dämmstärken von mindestens 14 cm oder mehr

x x

2
Außenwände Dämmstärken von mindestens 14 cm oder mehr

x x

3
Kellerdecke Dämmstärken von mindestens 12 cm oder mehr

x x

4
Fenster Maximaler Uw - Wert bei 1,3 [W/m²K]

x x

5
Solarthermie Solare Unterstützung für Warmwasser und

Heizung
x x

Immoticket24.de GmbH - Krufter Straße 5, 56753 Welling

Telefon: 0 26 54 - 8 80 11 99



 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1  

5 Erläuterungen 

Angabe Gebäudeteil – Seite 1 
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu 
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung 
des Energieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf 
den Gebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Wohnge-
bäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies 
wird im Energieausweis durch die Angabe „Gebäudeteil“ deut-
lich gemacht. 
Erneuerbare Energien – Seite 1 
Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuer-
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 
(Angaben zum EEWärmeG) dazu weitere Angaben. 
Energiebedarf – Seite 2 
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben 
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden 
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener 
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
gungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärme-
gewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qua-
lität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von 
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte 
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. 
Primärenergiebedarf – Seite 2 
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
bäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie auch die 
so genannte „Vorkette“ (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, 
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z. B. 
Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner 
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe 
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt 
schonende Energienutzung. Zusätzlich können die mit dem 
Energiebedarf verbundenen CO2-Emissionen des Gebäudes 
freiwillig angegeben werden.  
Energetische Qualität der Gebäudehülle – Seite 2 
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende 
Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust (For-
melzeichen in der EnEV: HT´). Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualität aller wärmeübertragenden Umfas-
sungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
bäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen 
Wärmeschutz. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an 
den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) 
eines Gebäudes.  
Endenergiebedarf – Seite 2 
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung 
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- 
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die 
dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berücksichtigung der Energieverluste zuge-
führt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, 
der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sicher-
gestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen 
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz. 

Angaben zum EEWärmeG – Seite 2 
Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtem 
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und 
Kältebedarfs nutzen. In dem Feld „Angaben zum EEWärmeG“ 
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der 
prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld 
„Ersatzmaßnahmen“ wird ausgefüllt, wenn die Anforderungen 
des EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen 
zur Einsparung von Energie erfüllt werden. Die Angaben 
dienen gegenüber der zuständigen Behörde als Nachweis des 
Umfangs der Pflichterfüllung durch die Ersatzmaßnahme und 
der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften 
Anforderungswerte der EnEV. 
Endergieverbrauch – Seite 3 
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis 
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der 
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter 
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen 
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein 
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Ge-
bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbe-
sondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten 
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im 
Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen 
Verhalten der Bewohner abhängen.  
Im Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbraucherfassung 
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch über eine Pauschale berücksich-
tigt: Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen 
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten 
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle 
„Verbrauchserfassung“ zu entnehmen. 
Primärenergieverbrauch – Seite 3 
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude 
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, 
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energieträger berück-
sichtigen. 
Pflichtangaben für Immobilienanzeigen – Seite 2 und 3 
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die 
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür 
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.  
Vergleichswerte – Seite 2 und 3 
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft 
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe 
Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebäude sein. Es sind Bereiche angegeben, 
innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen 
Vergleichskategorien liegen. 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 
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